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2. Kapitel
Hauptverhandlung und Verfahrensbeteiligte

Für den Polizeibeamten als Zeugen in der Hauptverhandlung ist es unerläss-
lich, die Stellung und Aufgaben des Gerichts und der Verfahrensbeteiligten
sowie die Grundsätze und den Ablauf der Hauptverhandlung in wesentli-
chen Grundzügen zu kennen. Dies ermöglicht dem Polizeibeamten, das
Agieren der wichtigsten Verfahrensbeteiligten zu verstehen, seine eigene
Rolle als Zeuge in der Hauptverhandlung besser einordnen und in der Folge
sicherer auftreten zu können. Letztlich trägt dies auch dazu bei, durch bes-
sere Rechtskenntnisse mögliche Vorbehalte gegenüber der Justiz nach dem
Motto „Die Polizei fängt die Täter, die Justiz lässt sie laufen“29 abzubauen.

I. Das Gericht

Als Träger des Verfahrens nimmt das Gericht gegenüber den anderen am Ver-
fahren Beteiligten eine Sonderstellung ein. Während Verteidiger, Nebenklä-
ger und in der Praxis zumeist auch der Staatsanwalt für bzw. gegen den
Beschuldigten Stellung beziehen, tritt der Richter demgegenüber als „Nicht-
beteiligter“ auf.30 Das Gericht, dessen Richter gem. Art. 97 I GG unabhängig
und nur dem Gesetz unterworfen sind, agiert als Träger des Verfahrens inso-
weit „unbeteiligt“ und gewährt den Verfahrensbeteiligten rechtliches Gehör
(§ 33 StPO).31

1. Aufklärungspflicht des Gerichts

Es ist Aufgabe des Gerichts, von Amts wegen die Wahrheit zu erforschen,
d.h. den Sachverhalt umfassend aufzuklären und alle dafür notwendigen
Beweise zu erheben. Ziel des Strafverfahrens ist, herauszufinden, wie es
wirklich gewesen ist (sog. materielle Wahrheit). Im Unterschied hierzu gel-
ten beispielsweise im Zivilprozess alle von den Parteien (Kläger und Beklag-

29 Mai/Köpke, Kriminalistik 1995, 263, 265.
30 Kühne, Rn. 108.
31 Meyer-Goßner, Einl., Rn. 71.
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ter) als unstreitig behandelten oder zugestandenen Tatsachen als wahr (§138
III ZPO; sog. formelle Wahrheit). Hingegen muss die strafrechtliche Verur-
teilung in einem rechtsstaatlichen Strafverfahren auf materiell wahrer Tat-
sachenfeststellung beruhen. Es gilt, die Tatsachen, die verfahrensrechtlich
oder für die Schuldfrage sowie die Rechtsfolgenentscheidung erheblich
sind, festzustellen.

Merke:
Da das Gericht, wie erläutert, an bestimmte Beweismittel gebunden ist, stellt dies
aber stets nur einen Versuch dar, der Wahrheit möglichst nahezukommen. Insoweit
ist sein Urteil auch nur „ein Wurf nach der Gerechtigkeit“.32

2. Organisation der Strafgerichtsbarkeit

Insbesondere im Hinblick auf das später zu erörternde Verteidigerverhalten
in der Hauptverhandlung sind einige kurze Ausführungen zur Besetzung
und sachlichen Zuständigkeit der Strafgerichte sowie zum Instanzenzug in
Strafsachen erforderlich. Zu beachten ist dabei auch das Prinzip des gesetz-
lichen Richters.

a) Gesetzlicher Richter und Geschäftsverteilungsplan

Das Prinzip des gesetzlichen Richters (Art. 101 I 2 GG, § 16 S. 2 GVG) bedeu-
tet, dass ausschließlich durch Gesetz bestimmt werden darf und aufgrund
eines Gesetzes von vornherein festgelegt werden muss, wer für zukünftige
Strafrechtsfälle der zuständige Richter ist.33 Hierzu verteilt das Präsidium
des Gerichts nach einem Geschäftsverteilungsplan (§§ 22a ff. GVG) für das
jeweils kommende Geschäftsjahr die Richter auf die einzelnen Spruchkör-
per und weist nach generellen Kriterien wie Anfangsbuchstaben der Ange-
klagten, Gerichtsbezirken oder Straftaten die Sachen zu (§ 21e I GVG).34

Daran kann grundsätzlich nichts mehr geändert werden,35 so dass für einen
Straftäter schon bei Begehung seiner Tat feststeht, wer der zuständige Rich-
ter sein wird.

32 Dahs, Rn. 6.
33 BVerfG, NJW 1997, 1497, 1498.
34 Einzelheiten bei Kühne, Rn. 114f.
35 Eine Ausnahme findet sich in § 21e III 1 GVG.
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b) Zuständigkeit und Besetzung in erster Instanz

In Strafsachen sind Eingangsgericht das Amtsgericht, Landgericht oder
Oberlandesgericht, während der Bundesgerichtshof keine erstinstanzliche
Zuständigkeit innehat.

aa) Amtsgericht

Die amtsgerichtliche Zuständigkeit (§§ 24ff. GVG) umfasst den Strafrichter
und das Schöffengericht. Der Strafrichter ist als Einzelrichter für Privatkla-
gedelikte (§ 374 I StPO) und Vergehen, bei denen die Straferwartung zwei
Jahre nicht übersteigt, zuständig (§ 25 GVG). Bei Vergehen, die nicht in die
Zuständigkeit des Strafrichters fallen, und bei Verbrechen, die nicht in die
Zuständigkeit des Land- oder Oberlandesgerichts fallen oder im Einzelfall
keine höhere Straferwartung als vier Jahre haben (§ 24 I Nr. 1 u. 2 GVG), ist
das Schöffengericht zuständig. Dies besteht aus einem Berufs- und zwei
ehrenamtlichen Laienrichtern (vgl. § 31 GVG), den sog. Schöffen (§ 29 I 1
GVG). Hieraus wird deutlich, dass die Alltagskriminalität vom Diebstahl
über die gefährliche Körperverletzung bis zum (einfachen) Raub in der Regel
vor dem Amtsgericht verhandelt wird.

bb) Landgericht

Am Landgericht fällt die erstinstanzliche Zuständigkeit den großen Straf-
kammern zu, die mit zwei oder drei Berufsrichtern und zwei Schöffen
besetzt sind (§§ 74–76 GVG). Die großen Strafkammern sind bei Verbrechen
und Vergehen zuständig, bei denen die Straferwartung vier Jahre übersteigt
(§ 74 I GVG) oder die Staatsanwaltschaft wegen der besonderen Bedeutung
des Falles Anklage beim Landgericht erhoben hat (§ 74 I 2 i.V.m. § 24 I Nr. 3
GVG). Als sog. Schwurgericht ist die große Strafkammer für einzelne im
Gesetz aufgezählte Straftatbestände zuständig, bei denen es sich fast aus-
schließlich um Kapitaldelikte handelt, wie Mord, Totschlag und Vergewal-
tigung mit Todesfolge (§ 74 II GVG).

cc) Oberlandesgericht

Die Oberlandesgerichte, in deren Bezirk die Landesregierungen ihren Sitz
haben, sind in erster Instanz für Staatsschutzdelikte (§ 120 I GVG) sowie für
alle in § 74a I GVG aufgezählten Delikte, für bestimmte Mordtaten und
gemeingefährliche Delikte, die sich gegen den Bestand, die Sicherheit oder
die Verfassung der Bundesrepublik richten (§ 120 II GVG) zuständig, sofern
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der Generalbundesanwalt wegen der besonderen Bedeutung des Falles die
Verfolgung übernimmt.36 Sie sind bei erstinstanzlicher Zuständigkeit mit
drei bzw. fünf Berufsrichtern besetzt (§ 122 II GVG).

c) Instanzenzug und Zuständigkeit in Rechtsmittelsachen

Ist Eingangsgericht der Strafrichter oder das Schöffengericht, so kann gegen
diese Entscheidung stets Berufung zur kleinen Strafkammer des Landge-
richts eingelegt werden (§ 312 StPO, § 74 III GVG), die wie das Schöffenge-
richt mit einem Berufsrichter und zwei Schöffen (§ 76 I GVG) besetzt ist.
Gegen dessen Entscheidung besteht dann noch die Möglichkeit, das Rechts-
mittel der Revision einzulegen (§ 333 StPO), über die dann ein Senat des
jeweils zuständigen Oberlandesgerichts (§ 121 I Nr. 1 b GVG) in der Beset-
zung mit drei Berufsrichtern (§ 122 I GVG) entscheidet. Ist hingegen das
Landgericht erste Instanz, so gibt es gegen dieses Urteil nur die Revision,
über die dann ein Senat des Bundesgerichtshofs mit fünf Berufsrichtern
(§§ 135 I, 139 I GVG) entscheidet.

Berufung (§§ 312ff. StPO) bedeutet, dass eine weitere Tatsacheninstanz
mit Hauptverhandlung und Beweisaufnahme durchgeführt wird. Die Revi-
sion (§§ 333ff. StPO) führt hingegen nicht zu einer neuen Verhandlung der
Sache. Sie beinhaltet nur eine Überprüfung des Urteils auf formelle und
materielle Rechtsfehler. Es findet also keine neue Beweisaufnahme mehr
statt. In einer möglichen Hauptverhandlung erfolgt zwischen Gericht,
Staatsanwaltschaft und Verteidigung lediglich ein Rechtsgespräch darüber,
ob das Urteil der Vorinstanz Fehler aufweist. Auch werden die meisten Revi-
sionen durch Beschluss – ohne Hauptverhandlung – entschieden.

Merke:
Damit gibt es bei Kapitaldelikten wie Mord keine zweite Tatsacheninstanz. Das
Urteil des Landgerichts kann mit dem Rechtsmittel der Revision lediglich auf Rechts-
fehler überprüft werden. Die dem Urteil zugrunde liegende Tatsachenfeststellung
wird in der Hauptverhandlung vor dem Landgericht festgeschrieben und entzieht
sich weitestgehend einer revisionsrechtlichen Überprüfung.37 Bei einer erstinstanz-
lichen Zuständigkeit des Strafrichters hingegen kann zunächst das Rechtsmittel der
Berufung eingelegt werden. Es findet dann vor dem Landgericht eine neue Haupt-
verhandlung mit Beweisaufnahme statt.

36 BGHSt 46, 238, 250f.
37 Zur Plausibilitätskontrolle der tatsächlichen Feststellungen durch das Revisionsgericht Ro-

xin/Schünemann, § 55, Rn. 25ff.
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d) Praktische Auswirkungen des Instanzenzugs

Diese rechtliche Ausgestaltung des Instanzenzugs hat zur Folge, dass in der
Praxis eine Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht oftmals vom Gericht
und insbesondere von der Verteidigung anders geführt wird, als vor einer
großen Strafkammer des Landgerichts. Die exakte Einhaltung der Verfah-
rensregeln hat am Amtsgericht eine eher untergeordnete Bedeutung, da als
Rechtsmittel mit der Berufung letztlich noch eine weitere Tatsacheninstanz
zur Verfügung steht. In der Praxis wird auch regelmäßig das Rechtsmittel der
Berufung gewählt,38 so dass Rechtsfehler des erstinstanzlichen Gerichts
kaum ins Gewicht fallen. Anders stellt sich die Situation hingegen bei der
Verhandlung einer großen Strafkammer des Landgerichts dar. Mangels zwei-
ter Tatsacheninstanz kommt gerade der Beweisaufnahme eine oftmals die
Sache endgültig entscheidende Bedeutung zu. In der Konsequenz wird die
Hauptverhandlung vor einer großen Kammer des Landgerichts weitaus sorg-
fältiger und von den Verfahrensbeteiligten, insbesondere der Verteidigung,
viel intensiver geführt als am Amtsgericht. Im Hinblick auf mögliche Rechts-
fehler, die im Falle der Verurteilung einen Revisionsgrund schaffen können,
der möglicherweise zur Aufhebung des Urteils führt, gewinnt hier das Ver-
fahrensrecht wesentlich an Bedeutung. Das hat entsprechende Verteidi-
gungskonzepte zur Folge, die sich in vermehrten Protokollanträgen, Vorhal-
ten, Prozesserklärungen anlässlich von Zeugenvernehmungen etc. nieder-
schlagen, was unten bei der Darstellung der Verteidigung näher erläutert
wird.

3. Ausschließung und Ablehnung von Richtern

Die Richter des erkennenden Gerichts müssen der zu entscheidenden
Rechtssache und den Beteiligten des Verfahrens mit der notwendigen Dis-
tanz eines Unbeteiligten und am Ausgang des Verfahrens uninteressiertem
Dritten entgegentreten. Daher ist das Recht auf den gesetzlichen Richter
(Art. 101 I 2 GG) nicht gegeben, wenn der Rechtsuchende vor einem Richter
steht, der die erforderliche Unvoreingenommenheit vermissen lässt.39

Bestehen konkrete Bedenken gegen die notwendige Unvoreingenommen-
heit bzw. Unparteilichkeit eines Richters, dann darf er keine Entscheidung
treffen. Diesem Zweck dienen die Vorschriften zur Ausschließung und
Ablehnung von Gerichtspersonen (§§ 22ff. StPO). In § 22 StPO werden

38 Von der sog. Sprungrevision (§ 335 StPO) wird selten Gebrauch gemacht.
39 BVerfGE 21, 139, 146.
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abschließend Fälle aufgelistet, in denen die Gefahr der Voreingenommen-
heit des Richters besteht. So beispielsweise, wenn er selbst durch die Straf-
tat verletzt wurde oder aber sein Ehegatte der Beschuldigte ist. Liegt ein sol-
cher Fall vor, so ist der Richter gesetzlich von der Mitwirkung am Verfahren
ausgeschlossen und hat dies von Amts wegen zu beachten. Geschieht dies
nicht, so kann ein entsprechender Antrag gestellt werden. Darüber hinaus
besteht die Möglichkeit, einen Richter wegen Besorgnis der Befangenheit
abzulehnen (§ 24 StPO). Hierüber wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft,
des Beschuldigten oder des Privatklägers in einem Ablehnungsverfahren
(§§26ff. StPO) entschieden. Dies ist die in der Praxis häufiger vorkommende
Variante. Wird einem solchen Antrag stattgegeben, so hat dies regelmäßig
zur Folge, dass das Verfahren unter neuer Besetzung des Gerichts von vorne
beginnt. Wird der Antrag – was in der Praxis zumeist der Fall ist – abgelehnt,
so kann sich daraus für die Verteidigung zumindest ein sog. absoluter Revi-
sionsgrund ergeben (§ 338 Nr. 3 StPO), der bei Erfolg zur Aufhebung des
Urteils führt. In diesem Fall wird die Sache vom Revisionsgericht an die Tat-
sacheninstanz zurückverwiesen und muss nunmehr erneut verhandelt wer-
den. Das Stellen von Befangenheitsanträgen gegenüber dem Gericht gehört
daher aus prozesstaktischen Gründen mittlerweile bei vielen Strafverfahren
vor einer großen Strafkammer des Landgerichts zum Standardrepertoire der
Strafverteidigung.

4. Aufgaben des Gerichts in der Hauptverhandlung

Die Leitung der Hauptverhandlung, die Vernehmung des Angeklagten und
die Beweisaufnahme obliegen dem Vorsitzenden des Gericht (§ 238 StPO).
Dieser hat den beisitzenden Richtern, den Schöffen sowie den Verfahrens-
beteiligten bei der Vernehmung des Angeklagten, der Zeugen und Sachver-
ständigen ein Fragerecht einzuräumen (§239 StPO) und kann dies unter spä-
ter noch näher zu erläuternden Voraussetzungen auch entziehen (§ 241 I
StPO) bzw. einzelne Fragen zurückweisen (§ 241 II StPO). Einige Anordnun-
gen sind jedoch dem Gericht vorbehalten, wie beispielsweise die Entschei-
dung bei Zweifeln über die Zulässigkeit von Fragen (§ 242 StPO), die Auf-
erlegung der Kosten sowie die zwangsweise Vorführung eines trotz
ordnungsgemäßer Ladung ausgebliebenen Zeugen (§51 I StPO) oder das Ver-
hängen von Ordnungsgeld bzw. -haft sowie Beugehaft gegenüber einem das
Zeugnis oder den Eid verweigernden Zeugen (§ 70 I, II StPO).
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a) Fürsorgepflicht

Neben diesen unter anderen im Gesetz genannten Pflichten hat das Gericht
eine umfassende Fürsorgepflicht. Diese entspringt aus dem Grundsatz des
fairen Strafverfahrens und betrifft insbesondere Fürsorge- und auch Hin-
weispflichten gegenüber dem rechtsunkundigen Angeklagten.40 Aber auch
dem Zeugen gilt die Fürsorgepflicht des Gerichts, beispielsweise beim
Schutz der Persönlichkeit, worauf bei den Rechten und Pflichten des Zeugen
noch näher eingegangen wird.

b) Sitzungspolizei

Darüber hinaus obliegt dem Vorsitzenden die Aufrechterhaltung der Ord-
nung in der Sitzung, die sog. Sitzungspolizei (§ 176 GVG). Die Ordnung in
der Sitzung ist der Zustand, der dem Gericht und den Verfahrensbeteiligten
eine störungsfreie Ausübung ihrer Funktion ermöglicht.41 Der Vorsitzende
kann hierbei gegenüber allen Anwesenden Ermahnungen und Rügen aus-
sprechen sowie ungebührliches Verhalten untersagen. So etwa Beifalls- oder
Missfallenskundgebungen der Zuhörer, wenn ein Zuhörer versucht, durch
Zeichen auf den Angeklagten bzw. einen Zeugen einzuwirken oder der Ver-
teidiger sich weigert, entgegen § 20 BORA in Robe aufzutreten.42 Auch kön-
nen Beschuldigte, Zeugen, Sachverständige, Nebenkläger, Privatkläger und
Zuhörer, die den Anordnungen des Vorsitzenden nicht Folge leisten, aus
dem Sitzungssaal entfernt werden (§ 177 GVG). Ebenso kann gegen diese
Personengruppe wegen Ungebühr ein Ordnungsgeld oder Ordnungshaft
festgesetzt werden (§ 178 GVG). Ungebühr bedeutet einen erheblichen
Angriff auf den justizgemäßen Ablauf der Sitzung, auf den „Gerichtsfrieden“
und damit auf die Ehre und Würde des Gerichts.43 Dies liegt beispielsweise
vor, wenn der Angeklagte oder ein Zeuge in völlig unangemessener Klei-
dung oder im betrunkenen Zustand erscheint, der Angeklagte den Richter
beleidigt oder ein Zuhörer trotz Verbots fotografiert.44 Dabei obliegen die
Anordnungen nach §§ 177, 178 GVG gegenüber den Zuhörern dem Vorsit-
zenden, während sonst das Gericht entscheidet. Zu beachten ist, dass diese
Zwangsmaßnahmen gegen den Verteidiger stets unzulässig sind.45

40 Roxin/Schünemann, § 44, Rn. 26.
41 LR-Wickern, § 176 GVG, Rn. 1.
42 Meyer-Goßner, § 176 GVG, Rn. 7 ff. m.w.N.
43 Kissel/Mayer, GVG, § 178, Rn. 6 m.w.N.
44 Nachweise und weitere Beispiele bei Meyer-Goßner, § 178 GVG, Rn. 3.
45 Kissel/Mayer, GVG, § 177, Rn. 14; Zu Ausnahmen in Extremfällen LR-Wickern, § 177 GVG,

Rn. 8.
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II. Grundsätze der Hauptverhandlung

Das auf Ermittlungsverfahren und anschließendes Zwischenverfahren fol-
gende Hauptverfahren besteht aus zwei Abschnitten, der Vorbereitung der
Hauptverhandlung mit Terminsansetzung, Ladungen, Herbeischaffen der
Beweismittel etc. und der Hauptverhandlung selbst. Die Hauptverhandlung
soll nach der gesetzlichen Konzeption den Höhepunkt des gesamten Straf-
prozesses bilden. In der Praxis hat jedoch zunehmend das Ermittlungsver-
fahren an Bedeutung gewonnen, da oftmals schon dort die Weichenstellung
für das Hauptverfahren erfolgt oder aber die Sache sogar ohne Hauptver-
handlung, beispielsweise durch Einstellung (§§ 153ff. StPO) oder durch
Strafbefehl (§ 407ff. StPO) erledigt wird. Gleichwohl bleibt die Hauptver-
handlung das Kernstück des Strafprozesses, da nur dort durch Urteil über
die Schuld oder Unschuld des Angeklagten endgültig entschieden wird
(§ 261 StPO).46 Dies geschieht nach den schon dargestellten Regeln des
Strengbeweises und den im Folgenden zu erörternden Grundsätzen der
Mündlichkeit und Unmittelbarkeit. Letztere wirken sich auch auf die Tätig-
keiten des Polizeibeamten als Ermittler und Zeuge vor Gericht aus.

1. Grundsatz der Mündlichkeit

Mündlichkeit besagt, dass grundsätzlich nur das mündlich in der Hauptver-
handlung Vorgetragene dem Urteil zugrunde gelegt werden darf (vgl. §§ 261,
264 StPO). Das Gericht kennt zwar den gesamten Inhalt der Ermittlungsakte.
Es kann aber bei der Entscheidungsfindung nicht den gesamten Akteninhalt,
sondern nur das, was mündlich verhandelt wurde, berücksichtigen. Was
nicht gesprochen wurde, gilt als nicht vorhanden bzw. geschehen. In der
Folge müssen beispielsweise Zeugen in der Hauptverhandlung vernommen
(§ 250 StPO) und Urkunden, die sich in der Akte befinden, verlesen werden
(§ 249 I StPO).47 Macht ein Zeuge in der Hauptverhandlung von seinem
Zeugnisverweigerungsrecht (§§ 52ff. StPO) Gebrauch, ist die Verlesung
eines früheren Vernehmungsprotokolls verboten (§ 252 StPO). Das sich in
der Akte befindliche Schriftstück über diese Vernehmung darf dann nicht
zur Entscheidungsfindung des Gerichts herangezogen werden. Zu beachten
ist auch, dass die Schöffen zumindest in der Praxis regelmäßig keinen

46 Zur gesetzlichen Möglichkeit einer Verständigung siehe § 257c StPO.
47 Eine wichtige Ausnahme findet sich in § 249 II StPO.
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Zugang zu den Akten haben48 und daher die Gründe für ihre Entscheidung
allein aus der Hauptverhandlung gewinnen.

2. Grundsatz der Unmittelbarkeit

Der Grundsatz der Unmittelbarkeit bedeutet, dass das entscheidende
Gericht die Beweisaufnahme selbst wahrnehmen muss und nicht etwa ande-
ren Personen übertragen darf. Die Tatsachen müssen dabei aus der Quelle
selbst geschöpft und nicht durch Beweissurrogate ersetzt werden, da der
sachnähere Beweis regelmäßig der bessere ist.49 Beruht der Beweis einer Tat-
sache auf der Wahrnehmung einer Person, so muss diese Person in der
Hauptverhandlung vernommen werden (§250 StPO). Ein möglicherweise in
den Akten vorhandenes Protokoll über eine frühere Vernehmung darf nicht
als Ersatz für die Vernehmung dieser Person vor Gericht als Urkundenbe-
weis verlesen werden. Das Gericht soll sich einen unmittelbaren Eindruck
von der Aussage einer Person machen und dabei auch die Möglichkeit der
Rückfrage haben.50 Der Unmittelbarkeitsgrundsatz wird daher auch als Prin-
zip vom Vorrang des Personalbeweises vor dem Urkundenbeweis bezeich-
net.51 Dies verbietet jedoch nicht die lediglich den Personalbeweis ergän-
zende Verlesung der Urkunde, beispielsweise des früheren Vernehmungs-
protokolls als Vorhalt gegenüber der vor Gericht Auskunft gebenden
Person.52

Merke:
Auch erlaubt das Gesetz in Ausnahmefällen, den Personalbeweis durch den Urkun-
denbeweis zu ersetzen (vgl. §§ 251ff. StPO). So können Erklärungen des Ange-
klagten in einem richterlichen Protokoll während des Ermittlungsverfahrens als
Urkundenbeweis in der Hauptverhandlung verlesen werden (§ 254 I StPO), nicht
jedoch das polizeiliche oder staatsanwaltschaftliche Protokoll einer Beschuldigten-
vernehmung.

Hieraus ergibt sich bei einem erst vor Gericht schweigenden Angeklagten
die Notwendigkeit, den Polizeibeamten, der die polizeiliche Beschuldigten-

48 Zum umstrittenen Akteneinsichtsrecht der Schöffen Meyer-Goßner, § 30 GVG, Rn. 2 und
Kühne, Rn. 116 jeweils m.w.N.

49 Vgl. BVerfGE 57, 250, 277f.
50 Kramer, Rn. 158.
51 BGHSt 15, 253, 254.
52 BGHSt 1, 337, 339; 21, 285, 286.
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vernehmung durchgeführt hat, als Zeuge vom Hörensagen vor Gericht zu
vernehmen, worauf unten bei der Erörterung der Zeugenrolle des Polizeibe-
amten53 näher eingegangen wird.

III. Ablauf der Hauptverhandlung

Der Gang der Hauptverhandlung bis zum Beginn der Beweisaufnahme ist in
§ 243 StPO geregelt. Die Hauptverhandlung ist in der Regel öffentlich (§ 169
GVG) und beginnt mit dem Aufruf der Sache. Sodann stellt der Vorsitzende
fest, ob der Angeklagte und ggf. sein Verteidiger sowie mögliche weitere Ver-
fahrensbeteiligte (z.B. Nebenkläger) anwesend und die Beweismittel herbei-
geschafft sind. Hierzu ruft er die geladenen Zeugen und Sachverständigen
auf. Danach müssen diese den Sitzungssaal wieder verlassen, werden
jedoch in der Praxis oftmals vorher noch gemeinsam belehrt (§ 57 StPO).
Nunmehr wird der Angeklagte vom Vorsitzenden über seine persönlichen
Verhältnisse vernommen. Anschließend verliest der Staatsanwalt den
Anklagesatz. Dann belehrt der Vorsitzende den Angeklagten über sein Aus-
sageverweigerungsrecht und vernimmt ihn zur Sache. Im Anschluss folgt
die Beweisaufnahme (§§ 244ff. StPO). Hierbei haben der Angeklagte, sein
Verteidiger und der Staatsanwalt nicht nur das bereits erwähnte und später
noch näher zu beleuchtende Fragerecht, sondern können nach jeder Beweis-
erhebung – ebenso wie Verteidiger und Staatsanwalt nach der Vernehmung
des Angeklagten – auch Erklärungen abgeben (§ 257). Nach Abschluss der
Beweisaufnahme werden die Schlussvorträge, die sog. Plädoyers, gehalten
(§ 258 StPO). Dabei plädiert zuerst der Staatsanwalt und dann der Verteidi-
ger. Das letzte Wort hat stets der Angeklagte. Sodann folgt die geheime Bera-
tung und Abstimmung über das Urteil (§§ 192ff. GVG, 263 StPO). Der Vor-
sitzende verkündet das Urteil (§ 260 I StPO) durch Verlesung der
Urteilsformel und mündlicher Urteilsbegründung (§ 268 StPO). Die Haupt-
verhandlung schließt mit der Rechtsmittelbelehrung (§ 35a StPO).

53 Siehe 3. Kapitel I. 2.
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